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Bekanntmachung
Durchführung der Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29

1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 846). Vom 30. August 1916.
Auf Grund der Verordnung über Hülsenfrüchte vom 29.

i 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 846) und des § 1 der Bekannt-rflna über die Errichrung eines KriegSernährungsamts vom 22.1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 402) lvird folgendes bestimmt:
Artikel l.

Die Bewirtschaftung der Hülsenfrüchte nach Maßgabe der
lordnung über Hülsenfrüchte vom 29. Juni 1916 (Reichs-Ge-
>1- S . 846) wird in Abänderung der Bekanntmachung vom 25.
i 1916(Reichs-Gesetzbl. S . 832) der Reichshülsenfnichtstelle.
ellschaft mit beschränkter Haftung in Berlin übertragen

Artikel II.
MBesitzer von Hülsenfrüchten sind nach§ 4 Abs. 2 zu belaßen:

i» Saalzweckeo bis zu 2 Doppelzentnern für den Hektar der
Anbaufläche de» Erntejahrs 1916;

i)  zu seiner Ernährung und zur Ernährung der Angehörigen
seiner Wirtschaft einschließlich des Gesindes6 Kilogramm für
jede in Betracht kommende Person. Deu Angehörigen der
Wirtschaft stehen gleich Noturalberechtigte, insbesondere Alten,
leiler und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder
als Lohn Hülsenfrüchte zu beanspruchen habe,.

Artikel III.
Die Reichsbülsenfruchtstelle kann das Verlangen auf käufliche

mlassung der Hülsenfrüchte nach§ 4 Abs. 1 Satz 1 durch ein-
ilhriedenen Brief an den einzelnen Besitzer, dirich Veröffentlichung
den amtlichen Blättern eines Bezirkes an die Besitzer des Be-

oder durch Veröffentlichung im Reichsanzeiger an alle Besitzer
rnlanb richten.
Die Mitteilung, durch die ein Besitzer eine Frist zur Ab»

illie setzt(8 4 Abs. 1 Satz 2), bat durch eingeschriebenen Brief
die Adresse der Reichshülseufruchlstelle, Gesellschaft mit beschränk-
Haftung in Berlin zu erfolgen.

Artikel IV.
>r die Bewertung der Hülsens,ächte gelten folgende Grundsätze:
) die im 8 11 festgesetzten höchsten Preise sind nur für beste,

reine, gesunde, trockne und gulkochende Hülsenfrüchte zu zahlen.
Für kleine Erbsen dieser Beschaffenheit sind höchstens'58 Mark
zu zahlen;

) für gute handelsübliche Durchschnittsware ist zu zahlen:
für den

Doppelzentner

he

für gelbe und grüne Viktoriaerbsen sowie große
graue Erbsen. . . . . 55 Mk.

för kleine gelbe, grüne und graue Erbsen . .
für weiße, gelbe und braune Bohnen. . . .
für Linsen . .
für Hülsenfrüchte von geringerer Beschaffenheit
schend weniger zu zahlen. Bei feuchten und bei
madenhaltigen Hülsenfrüchten sind außer dem _
wegen der abfallenden Beschaffenheit die durch künstliche Trock
nung und Bearbeitung entstehenden Kosten und Gewichtsver
lnste zu berücksichtigen. \

Artikel V.
Der zur Lieferung an die Reichshülsenfruchtstelle Verpflichtet,

53
. 65 „
• 70 „
ist entspre-
käfer- und

Mioderwerte

t Zlvelk!»die Hülsenfrüchte bis zu der Verladestelle des Ortes, von deuWare mit der Bahn oder;u SHInffrr hprfnnht mtrh nt fi. föÖlare mit der Bahn oder zu Waffer versandt wird, zu befördern
" daselbst einzuladen. Die ReichShülsenftuchtstelle bat für die
r.lidullg eine angemessene Frist zu setzen, die nicht weniger als
'«Woche betragen darf: gleichzeitig ist die Verladestelle anzu-
"«*, von der die Ware mit der Bahn oder zu Wasser versandt'«den soll.

, Kommt der Verpflichtete der Aufforderung zur Verladung in-
Mb der gesetzten Frist nicht nach, so kann die zuständige Be.

1J aiß Antrag der Reichshüisenfruchtstelle die Verladung mit den
(Rheiii'»ln des landwirtschaftlichen oder kaufmännischen Betriebs des
.Iftcßf1« fluchteten oder durch einen Dritten aasführen laffen. Die hier,

entstandenen Kosten sind vom Uebernahmepreisezu kürzen.
Die Bestimmungen im Abs. 1 und 2 gellen auch für den

Mun« 6er  Enteignung gemäß§ 7 Abs. 2.
«jaw 8lrtiM VI.
™ ■b* f DÖ,eit bit  Liderung und Abnahme der Hülsenfrüchte nickt

jj  die Bestimmungen in den Artikeln 1l bis V geregelt ist,
ffau'!«»" d'e Geschäftsbedingungen der Reichshülsenfruchtstelle, die der
hten ® '"«huiigung des Reichskanzlers bedürfen,
mir '" Artikel VH. .

-4 ift Bestimmungen treten mit dem Tage der Verkündung
$ .#ta |t- Die Bestimmungen über die Lieferung und Abnahme

vülsenfrüchtrn vom 26. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
werden aufgehoben,

z Oerlt», den 30. August 1916.
9 Vrüstdrut des KrtegsernShrungsamt ». v. Batocki.

zuw

A« die Herren Bürgermeister - es Kreise «.
Abdruck vorstehender Vcrordnuag mit Bezug auf meine Bei¬

fügung vom 28. August ds. Js Kreisblatt Nr. 84 zur Kenntnis.
Die Bestimmungen dieser Verordnung sind bei der Erledigung
meiner Verfügung vom 28. August zu beachten.

Westerburg , de» 9. September 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

_ des Kreises Westerburg.
Verordnung

über die Regelung des Fleischverbrauchs. Bo« 21. August 1916.
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmeu zur

Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916(ReichS-Gesetzbl.
S . 401) wird folgende Verordnung erlaffeo:

§ 1. Der Verbrauch von Fletsch uud Fleischware« wird nach
Maßgabe der nachstehenden Vorschriften geregelt.

Als Fleisch uud Fleischwaren im Sinne dieser Verordnunggelten:
1. das Muskelfleisch mit eiogevachsenen Kuoche« », « Rindvieh.

Schafen und Schweinen(Schlachtviehfleisch), sowie Hühner,
2. bas Muskelfleisch mit eiagewachsenea Knochen von Rot-,

Dam-, Schwarz- und Rehwild(Wildbret),
3. roher, gesalzener oder geräucherter Speck uud Rohfett,
4. die Eingeweide des Schlachtdiebs,
5. zubereitetes Schlachtviehfleisch uud Wildbret, sowie Wurst.

Flelschkonserven und sonstige Dauerwaren aller Art.
Vom Fleische losgelöste Knochen. Euter, Füße, mit Ausnahme

der Schweinevfoten. Flecke, Lungen, Därme(Gekröse). Gehirn und
Flozmaul, ferner Wildaufbruch einschließlich Herz und Leber sowie
Wildköpfe gelten nicht als Fleisch und Fleischwareu.

8 2. Die Landeszentralbehörden»der die von ihnen bestimmte»
Behörden können vea Verbrauch von Fleisch und Fleischwaren ein¬
schließlich Wildbret und Geflügel, die dieser Verordnung nicht unter»
liegen, ihrerseits regeln. Hierbei darf jedoch die nach§ 6 Abs. 1
vom Kriegsernährungsamte festgesetzte Höchstmenge an Fleisch und
Fleischwaren, die dieser Verordnung unterliegen, nicht erhöht werden.

§ 3. Die Verbrauchsregelung erfolgt durch die Kommuualver»
bände. Diese können den Gemeinden die Regelung für die Ge-
meindebezirke übertragen. Gemeinden, die nach der letzten BolkS»
zählung mehr als 10000 Einwohner hatte», können die Ueber-
lragung verlangen.

Die Landeszeutralbehördeu oder die von ihnen bestimmten
Behörden können die Kommunalvcrbäude«ad Gemeinden für die
Zwecke der Regelung vereinigen, sie kö-aen auch die Regelung für
ihren Bezirk oder Teile ihre» Bezirke« selbst»sruehmeo. Soweit
die Regelung hiernach für einen größeren Bezirk erfolgt, ruhen die
Befugnisse der zu diesem Bezirke gehörenden Stellen.

8 4. Fletsch uud Fleischwareu dürfen entgeltlich oder uuent»
geltlich an Verbraucher nur gegen Fleischkarte abgegeben und vo«
Verbrauchern nur gegen Fleischkarte bezöge« werden. Die» gilt
auch für die Abgabe iu Gast», Schank und Svetsewirtschafteu sowie
in Vereins- und Ecfrischungsräumen und Fremdenheimen. E«
gilt nicht für die Abgabe durch den Selbstversorger au diet« 8 10
Abs. 1 genannten Personen.

Den Verbrauch in Krankenhäusern uad anderen geschlossene,
Anstalten können die Kommunalverbände in anderer Weise regel».

8 5. Die Fleischkarte gilt im ganzen Reiche. Sie besteht aus
einer Stammkarte und mehreren Abschnitten(Fleischmarken). Die
Abschnitte sind gültig nur i« Zusammenhängemit der Stamm»karte. «

Der Bezugsberechtigte oder der HaushaltungSvorftand hat
auf der Lrtommkarte seinen Namen einzutragen. Die Uebertraguug
der Stammkarte wie der Abschnitte aus andere Personen ist ver»
boten, soweit cs sich nicht um solche Person» handelt, die dem¬
selben Haushalt angehören oder iu ihm dauernd oder vorübergehend
verpflegt werden.

a. Das Kriegsernährungsamt erläßt nähere Bestimmuuge« über
die Ausgestaltung der Fleischkarte.

8 6. DaS Kriegsernährungsamt setzt fest, welche Höchstmeoge
an Fleisch und Fleischwareo auf die Fleischkarte bezogen werden
darf und mit welchem Gewichte die einzelnen Arten von Fleisch
und Fleischwaren ans die Höchstmeoge anzurcchnea sind. Hierbei
ist auf eine entsprechend geringere Bewertung des Wildes, der
Hühner uud der Siogeweide Bedacht zu nehmen.

Wenn im Bezirk eines Kommunalverbandesdie Nachfrage
aus den verfügbaren Fleischbeständen voraussichtlich nicht gedeckt
werden kann, hat der Kommunalverband die jeweilig festgesetzte
Hochstmeuge entsprechend herabzusetzen oder durch andere Maß»
nahmen für eine gleichmäßige Beschränkung im Bezüge von Fleisch
und Fleischwaren oder eiazelner Arten davon zu sorgen.

8 7 Jede Person erhält für je vier Wochen eine Fleischkarte.
Kinder erhalte, bis z,m Beginne des Kalenderjahrs, iu dem



sie das sechste Lebensjahr vollenden, nur die Hälfte der festgesetzten
Wochenmroge.

Ans Antrag des Bezugsberechtigte« kann der Kommunalver¬
band an Stelle der Fleischkarte Bezugsscheine auf andere ihm zur
Verfügung stehende Lebensmittel ausgeben.

8 8. Die Kommunalverbände haben die Zuteilung von Fleisch
und Fleischwaren an Schlächtereien(Fleischereien. Metzgereien).
Gastwirtschaften und sonstige Betriebe, in denen Fleisch und Fleisch¬
waren gewerbsmäßig an Berbraucher abgegeben werden, zu regeln.
Sie haben durch Einführung von Bezugsscheinen oder auf andere
Weise für eine ausreichende Uebelwachuvg dieser Betriebe zu sorgen.

§ 9. Die Verbrauchsregelungerstreckt sich auch aus die Selbst¬
versorger. Als Selbstversorger gilt, wer durch Huusschlaäituog
oder durch Ausübung der Jagd Fleisch und Fleischwaren zum Ver¬
brauch im eigenen Haushalt gewinnt.

Mehrere Personen, die für den eigenen Verbrauch gemeinsamen
Schweine masten, werden ebenfalls als Selbstversorger angesehen.
Als Selbstversorger können vom Kommuoolverbande ferner aner¬
kannt werden Krankenhäuser und ähnliche Anstalten, die Schweine
ausschließlich zur Versorgung der von ihnen zu verköstigenden Per¬
sonen, sowie gewerbliche Betriebe, die Schweine ausschließlich zur
Versorgung ihrer Angestellten und Arbeiter mästen.

Selbstversorger bedürfen zur Hausschlachtung von Schweinen
und von Rindvieh, mit Ausnahme von Kälbern bis zu sechs
Wochen, der Genehmigung des KommunalverbondeS. Die Geneh¬
migung hat zur Voraussetzung, daß der Selbstversorger das Tier
in seiner Wirtschaft mindestens sechs Wochen gehalten hat. Die
Genehmigung ist nicht zu erteilen, wenn durch die Hausschlachtung
der Fleischvorral des Selbstversorgers die ihm zustehcnde Fleisch-
menge so erheblich übersteigen würde, daß ein Verderben der Vor¬
räte zu befürchten ist.

HouSschlachtungen von Kälbern bis zu sechs Wochen, von
Schafen und Hühnern sind dem Kommunalveiband anzuzeigen. Die
Landsszentrelbehördenkönnen auch diese Hausschlachtungen von der
Genehmigung des Komwunalverbandes abhängig macheu.

Die Verwendung von Wildbret im eigenen Haushalt sowie
die Abgabe an andere sind dem Kommunalverband onzuzeigen.

8 10. Die Selbstversorger können dos aus Hausschlachtungen
oder durch Ausübung der Jagd gewonnene Fleisch unter Zugrunde-
lnug der nach§ 6 Abs. 1 festgesetzten Höchstmenge zum Verbrauch
im eigenen Haushalt verwenden. Zum Haushalt gehören auch die
Wirtschaftsangehörigeneinschließlich des Gesindes sowie ferner Na¬
turalberechtigte, insbesondere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie
traft ihrer Berechtigung oder als Lohn Fleisch zu beanspruchen
haben.

Erfolgt die Verwendung des Fleisches gemäß Abs. 1 Satz 1
innerhalb des Zeitraums, für den der Selbstversorger bereits
Fteischkarteo erhalten hat, so bat er eine entsprechende Anzahl
Fleischkarten nach näherer Regelung des Kommunalverbandes diesem
zurückzugeben. Erstreckt sich die Verwendung über diesen Zeitraum
hinaus, so hat der Selbstversorger außerdem bei Ausgabe neuer
Fleischkarten anzuaeben, innechalb welcher Zeit er die Fleischvorräte
verwenden will. Für diese Zeit erhalt er nur so viele Fleisch¬
karten, als ihm nach Abzug der Vorräte noch zuftehen.

Hierbei werden das Schlachtoiehfleisch(8 1 Abs. 2 Nr . 1)
mit drei Füofteilen des -Schlachtgewichts, Wildbrer und Hübner
nach dem Maßstab des 8 6 Abs. 1 angerechnet. Selbstversorgern,
die ihren Bedarf an Schweinefleisch durch Hausschlachtung decken, 1
wird bei dem ersten Schweine, das sie innerhalb eines jeden Jahres,
gerechnet vom Inkrafttreten dieser Verordnung ab. schlachten, d«s !
Schlachtgewicht nur zur Hälfte angerechnet. Das Schlachtgewicht
ist amtlich festzustellen. j

8 11. Fleisch, daS aus Notschlachtungen onfällt, unterliegt nicht
der Derbrouchsregelung, wenn es bei der Fleischbeschau für minder¬
wertig oder nur bedingt tauglich erklärt wird. Fleisch, daß ohne
Beschränkung für den menschlichen Genuß tauglich befunden wird,
unterliegt der Verbrauchsregelunktz; dem Selbstversorgerist es noch
Maßgabe des § IO Abs. 3 anzurechnen.

§ 12. Die Landeszcntralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Behörden können anordncn, daß Fleisch und Fleischwaren, mit Aus¬
nahme von Wild und Hühnern, auS einem Kommunalverband oder
größeren Bezirke nur mit behördlicher Genehmigung ausgeführt
werden dürfen.

8 13. Die Landeszcntralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Behörden erlassen die zur Ausführung dieser Verordnung erforder¬
lichen Bestimmungen. Sie bestimmen, welcher Verband als Kom-
muualverbandanzusehen ist.

8 14. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird be¬
straft:

1. wer entgegen den Vorschriften im 8 4 Abs. 1. § IO Fleisch
oder Fleischwaren abgibt, bezieht oder verbraucht,

2. wer den Vorschriften Im § 5 Abs. 2 zuwiderharivelt,
3. wer ohne die nach8 9 eiforderliche Genihmigung eine Haus¬

schlachtung vornimmt oder vornehmen läßt,
wer es unterläßt, die vorgeschriebenen Anzeigen an den Kam-
munalverband zu erstatten oder wissentlich unvollständige oder
unrichtige Angaben macht.

5. wer den auf Grund der §8 2, 3, § 4 Abs. 2, 8§ 8. 10,12,
13 erlassenen Bestimmungen zuwiderhondelt.

idlichi

^ . Neben der Strafe können Fleisch und Fleischwaren, auf ^ton
ftd) die strafbare Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne tu
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht. i r cvr
-n Das Kriegsernährungsamt kann Ausnahmen von d« »lick
Vorschriften dieser Verordnung zulafsen. t* ‘ ®

Die gleiche Befugnisse haben die Landeszentralbchörden
die von ihnen bestimmten Stellen ; sie bedürfen zur Zulassung*
Ausnahmen der Zustimmung des Kriegseinährunasamts.

8 16. Diese Verordnung tritt mit dem 2. Oktober 19ig -Kraft. i
Vor diesem Zeitpunkt von Landeszentralbehörden oder andere

Behörden ausgegebene Fleischmarken bchalten ihre Gültigkeit- 1 xx
berechtigten jedoch zum Bezüge von Fleisch und Fle,schwären' n! «Pfa
b>s zu der nach§ 6 Abs. 1 vom Kriegsernahrungsamtefestaesein«
Löchstmenge. - s

Kcrliu , den 21. August 1916.
_Vor Stellvertreter des Reichskavrler « Dr
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> Bekanntmachung
I über die Ausgestaltung der Fleischkarte und die Festsetzung de,

Verbrauchshöchstmenge an Fleisch und Fleijchwaren "
August 1916.

| Auf Grund der §8 5, 6 der Beiordnung über die Regel» irttS
I des Fleischverbrauchs vom 2l . August 1916 (Reichs-GesetzdlZ jS ist
! 941) wird bestimmt:
j §1 . D'e Fleischkaiteb.steht aus einer Stammkarte und W. wrwi
j dranschen Abschnitten(Fleischmaikeo). Die Bollkarle enthält« ,r dre
i Abschnitte, je 10 für eine Woche; die Kinderkarte enthält2! m a

Abst riitke. je 5 für eine Woche. Die Fleischkarte ist nach den mf
| tevstehenden Mustern(Muster1: Vollkarle. Muster2: Kiaderkarte
i aus Kartonpapier(auch holzhaltigem), von dem 1 Quadratmeter« ^
j ungefähr 150 Gramm wiegen soll, in beliebiger Farbe herzustelle,

Der Stammkarte sind oufzudiucken: dos Wort̂ R̂eichsflcĥ În! karte", d:e Bezeichnung und das Hoheitszeichen des BundesstaĉMrä,
die Bezeichnuug des Komwunalverbandes, die Zeit der Gültigkei Ir,
der Karte. Auf ihr >st ferner ein Raum für die Eintragung ti “ “

! Namens des Bezugsberechtigten oder des HaushaltungsvorstliMP
vorzusehen. rr

Jedem Abschnitt sind aufzudrucken: die Worte . Fleischmmli L'V*0 Anteil", die Bezeichnung des Bundesstaats und des Koumli- -
nalverbandcs, die Zeit der Gültigkeit. “s-

Die Landeszentialbehörden oder die von ihnen bestimmte,-
Stellen können anordncn, daß die Stammkarte und die Abschnitteö '
noch mit weiterem Aufdruck zu versehen sind. j

§ 2. Die Höchstmenge an Fleisch und Fleischwaren, die wöcheitM..? '^
lich auf die Fleischkarte entnommen werden darf, wird bis atf uber
weiteres auf 250 Gramm Schlachtoiehfleischmit eiuacwachs« 'e Ul)
Knochen festgesetzt. "t)—-

An Stelle von je 25 Gramm Schlachtoiehfleischmit einjl ,bfê '
wachsenen Knochen können entnommen werden 20 Gramm Schlacht-
vichfleisch ohne Knochen. Schinken. Dauerwurst. Zunge, Spill.
Rohfell oder 50 Gramm Wildbret. Frischwucst. Eiuaeweide, Fleisch¬
konserven einschließlich des Dosengewichts.

Hühner(Hähne und Hennen) sind mit einem Durchschnitt?'
gewichte von 400 Gramm, junge Hähne bis zu V» Jahr mit einem
Durchschnittsgewichte von 200 Gramm auf die Fleischkarte eita*
rechnen. ,

8 3. Diese Bekanntmachung tritt mit dem2. Oktober 1916 i«
Kraft.

Kerlin . den 21. August 1916.
. Prästdent  des Kriegsernöhruugsamt ». p . Agtocki.

Reck
Willer
des

;ge§ b

Da im Hinblick auf die augenblicklichen ArbeitsverhältiD
die Mitarbeit von Unfallrentenempfängernbet Einbringung der
Ernte dringend wünschenswert ist, ander,e,tS aber nicht ausgeschlos¬
sen erscheint, daß sich diese Personen durch die Besorgnis vor einer
Herabsetzung oder Entziehung ihrer Rente hiervon abhalten lassen,
so geben wir hiermit bekannt, daß die Beteiligung an Erntearbciten
grundsätzlich nicht zum Anlaß von Rentenminderungen genommen wird.

Wiesbaden , den I. September 1916-
_Yer Krktionsvorstand . Schweitzer. Vorsitzender.

Der Welt-Krieg.

4.

WB. Großes Hauptquartier , 8. Sept. Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz.

or  An der Somme nördlich des Flusses andauernd bedeutende
Artrllenetätigkeü. Südlich des Flusses entbrannte der Jnfanterie-
kampf am Nachmittag von neuem. Mit großen Verlusten ist der
Angreifer abgeschlagen, östlich von Berny blieben Grabenteile in
seiner Hand.

Nechts der Maas ist, wie nachträglich gemeldet wurde, bei
den vorgestrigen Kämpseir nordöstlich der Feste Souoille Gelände
verloren gegangen. Das heftige beiderseitige Artilleriefeuer hält an.

Oestlicher»rriegsschauptatz.
Front des Geveratfeldmarschall» Prinz Keox- ld
_ von Kayrrn.
Nichts Neues.

Front des Generals der Kavallerie Grzherzoa Karl.
.ln der Zlota-Lipa südöstlich von Brzeany und an der
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""gescheiter! m ^ nt  ri ^ ,^d)e Angriffe unter erheblichen Ver-
Jn den Karpathen hatten deutsche Unternehmungen süd-

.,4 . °na u,nb ? ^tlich von Schipoth Erfolg. Stärkere
idüche Angriffe wurden südwestlich von Schipoth abgeschlagen,

m Balkan-Kriegsschavplatz
Erblich von Dobric warfen bulgarische und türkische Trup-

, abermals stärkere russisch-rumänische Kräfte zurück.
HW. Großes Hauptquartier , 10. Sept. Amtlich

ber onb tK . . ^ Westlicher Kriegsschauplatz.
tigkeit: » Dre L-chtacht an der eomme nimmt nach der vorgestrigen
waren ^ pfp°ule lhren Fortgang . Der englische, auf 15 Kilometer
festgesetzt lfr  Dhtepval und Com dies erfolgte Stoß brach

flI1. .̂cro be? url̂ cr ^. eiri  Eefehl der Generale
f cherr Marfchall und v. Kirchbach stehenden Truppen. Bei

-Helfferi» ^ eval und Gmchy sind die Nahkämpfe noch nicht abgeschlossen.
-- -2 iFranzosen wurden tm Abschnitt Barleaux-Bellon von Neai-

. itern des Generals v. Ltuast blutig abgeschlagen. Nordwest-
etzung de, von Chaulnes machten wir bei Säuberung einzelner Graben-
Vow Hs! Gefangene und erbeuteten sechs Maschinengewehre.
sp. r , . K der WlaaS spielten sich neue Gefechte südlich des
R-ael̂ äes Thraumont und östlich von Fleury ab. Eingedrungeneresetzdl. g ib ist durch Gegenstoß geworfen.

I Im Luftkampf verloren unsere Gegner in den lebten Tagen
und «orwregend an der Somme - neun, durch unser Abwehr-

ff bte[ Nugzeuge. Hauptmann Boelke hat den 22. feindlichenuthalt Wer abgeschossen.
ch dennd
infcerfarte) Oestlicher Kriegsschauplatz.

von wiederholten vergeblichen russischen Angriffenrdratm̂ r T * ' TV £ w,cuu^ ui;n v >-i.geoucyen russi cyen Angriffen
S l bayerische Truppen bei Stara Czerwiszce am Stochod ist

:,TS3 “J C ® om  Meere bis an die Karpathen unverändert.nchsflejs,
ödes stau

: ivöchk
bis nf

wachse»»

it eillg!>
Schlacht
. Speck,
. Fleisch

eit einest
e eiuzn

1916 is

iage
ßn  den Karpathen setzt der Feind seine Angriffe fort.

(SüHiftolrn ?onN̂ p̂eith hat er Gelände gewonnen. Sonst ist er
Z “ T a abgewresen. Südlich von Dorna Watra haben deutsche

mit rumainfchen Kräften Fühlung genommen.
Balltan -Krjegsschanplatz.

eisckmack.Stlfftria ist gefallen. Die blutigen Verluste der Russen und
' Komm. T n J n v en le^teP Kämpfen stellen sich als sehr bedeutend

"W «s. An der mazedonischen Front keine Ereignisse von be-
. . lerer Bedeutung.

Abschnitte ^kvßes Hauptquartier , 9. Srpt . Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Die feindlichen Jnfanterieangriffe an der Somme ließen
wer nach. Eine englische Teilunternehmung am Foureaur-

urw nächtliche französische Angriffe gegen den Abschnitt
ly- Demecourt sind mißlungen. Wir säuberten kleine in
>eshand gebliebene Teile unserer Stellung. Der Artillerie-

>s geht weiter.
Rechts der Maas lebte das Gefecht nordöstlich der Feste
alle wieder auf. Nach wechselvollen Kämpfen haben wir einen
des hier verlorenen Bodens wieder in der Hand. Nachts

ischvitts' R beiderseitiges Artilleriefeuer von dem Thiaumont- bis
-17.-. .- »Chapitrewald.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
U»«t - es GeneralfeldmarschaUs Vriuzen Keopold

^ ™ »o» Kaper«.
Nichts Neues.

'kont des Generals - er Kavallerie Erzherzog Karl.
Ate fortgesetzten russischen Angriffe zwischen der Zlota °Lipa

dem Dnfestr hatten auch gestern keinen Erfolg. Durch Ge-
loße wurden eingedrungene feindliche Abteilungen wieder aus
an Gräben und an der Front der ottomanischen Truppen
die russ. Ausgangsstellungen hinaus zurückgeworfen. Ueber

"Gefangene und mehrere Maschinengewehre sind eingebracht,
vsn den Karpathen setzte der Gegner starke Kräfte gegen un-

pohenstellungen westlich und südwestlich von Ziebot und bei
"awdra ein. Nordwestlich von Capul wurde dem Druck
Sieben.

Salkankriegsschauplatz.
Dvbric ist der erneute feindliche Angriff wiederum gescheitert.

VB- Großes Hauptquartier , 11 . Sept . Amtlich
> Westlicher Kriegsschauplatz.
»ro«t - es Generalfeldmarschalls Herzog Albrecht

^ von Württemberg.
Nichts neues.
vront des Generalfeldmarschalls Kronprinzen

Rupprecht von Bayern.
^em großen englischen Angriff am 9. 9. folgten gestern be-
f aber kräftig geführte Stöße an der Straße Pozieres-Le

und gegen den Abschnitt Gmchy und südwestlich davon sind
Me früh neue Kämpfe im Gange. Bei Longueoal und im
^n von Lenze (zwischen Gmchy und Combles) sind in den

^ geschilderten Nahkämpfen vorgeschobene Gräben in der
.bes Feindes geblieben. Die Franzosen griffen südlich der
?"e vergeblich bei Belloy und Bermandovillers an. Wir ge-
tn einzelne am 8. September vom Gegner besetzte Häuser
k^ny zurück und machten über 50 Gefangene.
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[ 0 . Nkvnt des deutschen Kronprinzen.
Zeuweiser scharfer Feuerkampf östlich der Maas.

! ^ Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heerrsfront dr » Generalfeldmarschall » Urlnr Keopold

. von Kaper«.
! Beiderseits von Stara Cerwiszce erfuhren die abermals
! U" d mit starken Kräften angreffenden Russen wie am Vormittag

vorher blutige Abweisung. ,
* * * General » der Kavallerie Grzherrog Karl.

? s ö ??u ^ ÊMllähbn der Zlota-Lipa und dem Dnjestr vom
7. und 8 stellen sich als Verbuch der Russen dar, unter Aus-

^elandcgewinnes vom 6. September im schnellen
' aUJ r Ut5̂ nr durchzubrechen und sich gleichzeitig in den

^ Die geschickt geleitete und ebenso
duschgefuhrte Verteidigung des Generals Grafen o. Bothmer hat
9WI„ flb lC% DesetteS' ^ erlitten ungewöhnlich schwere
verändert Karpathen l>t die Lage im allgemeinen un-

^ . Katkan -Kriegsfchanpl ^ h.
Kerne besonderen Ereignisse.

Der erste Generalquartiermeister: Ludendorff
»tnd -ndnr- an - er Wellfront.

, Kerlt «. 8. Sept. Nach der - Boss. Kta." bestndet sich aeaen.
wartig der Generalffabschefv. Hiodenbmg an der Westfront.̂

Die Standhaftigkrit de« Köaig » Konstantin.
S ' pt. (Zens. Bin.) Wie Popolo d'Jtalig ^ aus

\ häte  . än,!fc6enr V -nizeloS und König Ksnstantin
tatsachltch ein Eindernebmen zustande gekom« e», das sich aber aus«

h“ bd'  , beS  Ministeriums Zaimis gegenüber den
n.» ^ " telittmachte in bezug auf Beobachtung Wohlwollen«

der Neutralita bezieht. Das Einvernehmen schließt die Möglichkeit
einer Beteiligung Griechenlands am Kriege aus, da König Konstantin
keine wie lwmer geartete Verpflichtung übernehmen wollte. Bon
wohlunterrichteter Weite erfährt der „Popolo d'Jtalia - , daß das
griechische Heer ffch insbesondere wegen der sehr geringen Zahl von
Benizelisteu in seinen Reihen in einem solche» Zustand befindet, daß
ft>ne Beteiligung am Kriege für die Entente eher ein Grund zur
Beuniuhigung. als eine Stütze wäre. 6

wr ^ if <C Si -g-sna <hricht von Siliftri «.
^11 . Sept. Die „Nordd. All». Kta." schreibt-
Die Ankunft S . Majestät des Königs von Bulgarien im deutschen

Ä ^6r  Siegesliachricht von Silistria zusammen.
^ " 4 '^ ' °as Rumänien im zweiten Balkankriege durch hinter-
listigen Ueberfall dem Nachbar eutrissen hat, ist wieder in bulgarischer
Hand In kurzem glanzendem Siegeslauf warfen die verbündeten

* "̂^ °drudscha den rumänischen Feiud und die russischen
m ÄÖn® Ibrd 'nand bei dem Eintritt Bulgariens
L , ? S -i ®ölIe ltinf kraftvollen Worten verkündete,

erfüll, sich Stuck für stuck. Umstrahlt »on Waffenglanz, siegreich
nÄ SchlaKtfelderu. steht Bulgarien heute da als unbezwing.

“r ö 3Keer<  ® ie  kühne entschlossene^alttik des Königs hat die bulgarischen Fahnen durch beiße Kämvke
zu wunderbaren Erfolgen geführt. Neu? Siege s?ehem wie wir voll
Zuversicht erwarten, den verbündeten Heeren bevor. Zu guter
Boden" Deutschland den Herrscher Bulgariens aas deutschem

U « s dem Kreise Westerburg.
.. .. Westerburg, den 12. September 1916

r , «nd Obstkursa ». Der Rheiu-Mainische Verband
für Volksbildung und das Soziale Museum, Frankfurt a. M., ver-
anstalten Sonntag, den 17. September in den Räumen des Frank«
fuctcr Palmengartens einen Kursus über Gemüsebau, Gemüse- und
Obstverwertungund über den Anbau von Oel- und Gespinstpflanze».

Kennerod . 10. Sept. Der Musketier Mathäus Wehler aus
Westernohe welcher vor seinem Eintritt zum Militär bei Herrn
Schornsteinfegermeister Gottschalk hier als Gehilfe tätig war. erhielt

b“ “ tSIi4!” >-s

Rnppach . 9. Sept. Der Musketier Josef Luß von hier erhielt
sern? Kreû L Kämpfen be> Berdun das Ei-

-I

. Elus Nah und Fern.
Di« 9ir !ish ^ 6>i (Richtpreise für Schuhreparatnren) .
1 m? §l)tÜi Iin08fJ1eaf ß,6t ^kannt . daß die Richtpreise, die für
Sohlen von Herrenstiefeln bis zum 1. September 6 bis 7 Mk. und
von Damensllefeln5 bis 6 Mk- für das Paar betragen, bis auf
Km !? tn  ^ ultiftfe't bleiben, da das an die Schuhmacher zur
Berte lung gelangende Leder zuiiächst noch zu den alten hohen Prei-sein eingekauft werden muß. * v

P»eni)| ir£l|e« Kandllretfe.
et> o lMchtamilich). Die Gründung eines Ber-

»l 1:\‘ Jrteu» n ß “nfjreife ist heute im Großen Sitzungssaale
«n§r,hf?Mff lbn' Dri n, Vertretern der Mehrzahl der preußischen
Landkreise klnstlmmig beschlossen worden. Nachdem die Satzung

â"0 enomacn  war . wurden aus sämtlichen
Provinzen Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt.

-k.
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51«Deutschs BeiUeibe, unkindbar bis 1921. — 4VI«mm  nzam
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden weitere 51g Schuldverschrfl

buttgen des Reichs nnd °|0 Reichsschatzanweisungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Die Schuldverschreibungen find seitens des Reichs bis zum 1. Oktober 1924 nicht

kündbar; vis dahin kann also auch ihr Zinsfuß nicht herabgesetzt werden. Die Inhaber
können jedoch über die Schuldverschreibungen wie über jedes andere Wertpapier jeder¬
zeit (durch Verkauf , Verpfändung usw ) verfügen.

Bedingungen:
Zeichuungsftelle ist die Reichst »ank . Zeichnungen werden

von Montag , den 4. September bis Donnerstag , den 5. Oktober, mittags 1 Uhr
bei dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr . 99) und bei allen Zweiganstaltel,

der Reichsbank mit Kasseneinrichtung entgegengenommen . Die Zeichnungen können aber auch durch Vermittlung
der Königlichen Seehandlung (Preußischen Staatsbank ) und der Preußischen Central -Genossenschastskassein

Berlin , der Königlichen Hauptbank in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten , sowie
sämtlicher deutschen Banken und Bankiers und ihrer Filialen,
sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkassen und ihrer Verbände,
jeder deutschen Lebensversicherungsgesellschaft,
jeder deutschen Kreditgenossenschaft und
jeder deutschen Postanstalt erfolgen . Wegen der Postzeichnungen siehe Ziffer 7.

Zeichnungsscheine sind bei allen vorgenannten Stellen zu haben . Die Zeichnungen können aber auch ohne
Verwendung von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen . , m . fi „ j

Die Reichsanleihe ist in Stücken zu 20000 , 10000 , 5000 , 2000 , 1000 , 500, 200 und 100 Mark mst Zms-
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Der Zinsenlauf beginnt am 1. April 1817,
»r.

IDom18.

scheinen zahlbar am 1. April und 1. Oktober jedes Jahres ausgesertigt.
der erste Zinsschein ist am 1. Oktober 1917 fällig.

Die Schatzanweisungen sind in 10 Serien eingeteilt und ebenfalls in Stücken zu: 20000 , 10000,
2000 , 1000 , 500, 200 und 100 Mark , aber mit Zinsscheinen zahlbar am 2. Januar und 1. Juli jedes Jahres au§-
gefertigt . Der Zinsenlauf beginnt am 1. Januar 1917, der erste Zinsschein ist am 1. Juli 1917 fällig . Welcher
Serie die einzelne Schatzanweisung angehört , ist aus ihrem Text ersichtlich. ,

Die Tilgung der Schatzanweisungen erfolgt durch Auslosung von je einer Serie in den Jahren 1923 bis 1332.
Die Auslosungen finden im Januar jedes Jahres , erstmals im Januar 1923 statt ; die Rückzahlung geschieht an dem
auf die Auslosung folgenden 1. Juli . Die Inhaber der ausgelosten Stücke können statt der Barzahlung viereinhaD
prozentige bis 1. Juli 1932 unkündbare Schuldverschreibungen fordern.

Der Zeichnungspreis beträgt:
für die 5 % Reichsanleihe , wenn Stücke verlangt werden . . . . . . . . . 98, — M»
für die 5 •/„ Reichsanleihe , wenn Eintragung in das Reichsschuldbuch mit Sperre bis

zum 15. Oktober 1917 beantragt wird . . 97,80 Mark
für die % Reichsschatzanweisungen . . . . . . . . . . 95, — Mir

für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der üblichen Stückzinsen (vgl. Ziffer 6). r
Die Zuteilung findet tunlichst bald nach dem Zeichnungsschluß statt . Die bis zur Zuteilung schon bezahl!

Beträge gelten als voll rugeteilt . Im Uebrigen entscheidet die Zeichnungsstelle über die Höhe der Zuteilung,
sondere Wünsche wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenen Raum auf der Vorderseite des Zeichnungs-j
scheines anzugeben . Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck gebracht, so wird die Stückelung von den
mittlungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann n!
stattgegeben werden .*) I

Zu den Stücken von 1000 Mk. und mehr werden für die Reichsanleihe sowohl wie für die Schatzanweisungi
auf Antrag vom Reichsbank-Direktorium ausgestellte Zwischenscheine ausgegeben , über deren Umtausch in endgiltil
Stücke das Erforderliche später öffentlich bekanntgemacht wird . Die Stücke unter 1000 Mk., zu denen Zwischen-
scheine nicht vorgesehen sind, werden mit größtmöglicher Beschleunigung fertiggestellt und voraussichtlich im Februar
n . I . ausgegeben werden.

Die Zeichner können die bezeichneten Beträge vom 30 . September d. I . an voll bezahlen.
Sie sind verpflichtet : 30 °/o des zugeteilten Betrages spätestens am 18. Oktober d. I .,

20 °/o „ „ „ „ 24 . November d. I .,
25 o/o „ „ „ „ 9. Januar n . I .,
25o/o „ „ „ „ „ 6. Februar n. I . ^

zu bezahlen . Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwert»
Auch auf die kleinen Zeichnungen sind Teilzahlungen jederzeit , indes nur in runden durch 100 teilbaren Betrag« »Mon¬

des Nennwerts gestattet ; doch braucht die Zahlung erst geleistet zu werden , wenn die Summe der fällig geworden«̂
Teilbeträge wenigstens 100 Mk. ergibt.
Beispiel: Es müssen also spätestens zahlen: die Zeichner von 300 Mk. : 100 Mk. am 24. Nov., 100 Mk. am 9. Jan ., 100

„ „ „ 200 Mk. : 100 Mk. am 24. Nov., 100 Mk. am 6. Febr.
„ „ „ 100 Mk. : 100 Mk. am 6. Febr.

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen , bei der die Zeichnung angemeldet worden ist.
Die im Laufe befindlichen unverzinslichen Schatzscheine des Reichs werden — unter Abzug von 5 «jo Dis» (

vom Zahlungstage , frühestens aber vom 30 . September ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit — in Zahlung genormt ,
Da der Zinsenlauf der Reichsanleihe erst am 1. April 1917, derjenige der Schatzanweisungen am 1. Janu^ ‘«« n

1917 beginnt , werden vom Zahlungstage , frühestens vom 30 . September 1916 ab,
a) auf sämtliche Zahlungen für Kriegsanleihe 5flo Stückzinsen bis zum 31. März 1917 zu Gunsten

verrechnet , , .
b ) auf die Zahlungeu für Schatzanweisungen , die vor dem 30 . Dezember 1916 erfolgen , 4 1[2°|o Stückznhen

dahin zu Gunsten des Zeichners verrechnet . Auf Zahlungen für Schatzanweisungen nach dem 34 . Dezember8°
der Zeichner 4 H2°>o Stückzinsen vom 31. Dezember bis zum Zahlungstage zu entrichten.
Beispiel: von dem in Ziffer 3 genannten Kaufpreis gehen demnach ab : „ . . . ... s «

,T . \ t! «  I i . \ l _\ rT (Yl„: CQsyT<*>/■(nfvt/t !H\ htS -»uwl n » «im ! I ) o**
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a) bis zum! b) am
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30. Sept . ! 18. Okt.J
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Stücke
Schuldbuch-

Bei der Reichsanleihe ^erhöht sich der zu zahlende Betrag für jede 18 Tage , um die sich die Einzahlung weü ,.
verschiebt, um 25 Pfennig , bei den Schatzanweisungeu für jede 4 Tage um 5 Pfennig für je 100 Mk. Rennw

Die Postanstalten nehmen nur Zeichnungen auf die 5 °/o Reichsanleihe entgegen . Auf diese Zeichnungen »» I »,
die Vollzahlung am 30. September , sie muß aber spätestens am 18. Oktober geleistet werden . Auf bis zum 30 .^
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tember geleistete Dollzahlung werden Zinsen für 180 Tage , auf alle andern Bollzahlungen bis zum 18. Oktober,
wem , sie vor vielem Tage geleistet werde ", Zinsen für 162 Tage vergütet. (Vgl. Ziffer 6 Beispiele la uw

*) Die zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank .für Wertpapiere in Berlm
Maßgabe seiner für die Niedertegung geltenden Bedingungen bis zum 1. Oktober̂ 1917 vollständig kostenfreî aufbewahrt und 0» J

1
ajlUKuaue leiucv im ine juewacuiuiu uukhuhi ^wnujui. 8. .. dis zum 1. Oktober 1917 - — - ■ _ »»
Seine Sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt ; der Zeichner kann sein Depot jcbergeit - auch vor Ablauf dieser Frist ^
nehmen- Die von dem Kontor für Wettpapiere ausgefertigten Depotscheine werden von den Darlehnskassen wie dre Wertpapiere setvsl"

.. iQ1ß  Reichsbank -Direktorium.
Berlin , tm August 1916. Havenstei » . v. Grimm.
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